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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §1 Abs2;

Rechtssatz

Das "Günstigkeitsprinzip" des § 1 Abs. 2 VStG bezieht sich auf die die Strafe betre enden Bestimmungen (vgl. das hg.

Erkenntnis vom 19. Mai 1993, Zl. 92/09/0031). Dieses Günstigkeitsprinzip kommt aber auch immer dann zur

Anwendung, wenn die Strafbarkeit eines Verwaltungsstraftatbestandes nach dem Zeitpunkt der Begehung zur Gänze

weggefallen ist.
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